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Körperschaftssteuer

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §33 TP5 Abs1 Z1

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 1787/70 E 17. Dezember 1970 VwSlg 4164 F/1970 RS 1

Stammrechtssatz

Es liegt kein Bestandvertrag vor, sondern ein Kauf einer beweglichen Sache (Liefervertrag), wenn aus einer Quelle auf

fremden Grund (Mineralwasser) Wasser entnommen werden darf und das Entgelt hiefür ausschließlich nach der

entnommenen Wassermenge berechnet wird.
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